
Beschluss: 

 

Der Stadtrat stimmt den nachfolgenden über-/außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen im 

Haushalt 2016 einstimmig ohne Stimmenenthaltung zu: 

 

1. Der Stadtrat stimmt im Haushalt 2016,  
bei Teilhaushalt 08 (Schulen) im Deckungskreis „A400000003“ (gegenseitige 

Deckungsfähigkeit der Zeilen 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und 18 

„sonstige laufende Aufwendungen“ innerhalb des Amtes 40/Schulverwaltungsamt; 

ausgenommen sind die Produkte/ Teilleistungen 2012, 2411, 24310300) der Bewilligung 

eines überplanmäßigen Aufwands im Ergebnishaushalt in Höhe von 224.100 Euro zu. 

 

2. Der Stadtrat stimmt im Haushalt 2016,  
bei Teilhaushalt 08 (Schulen) im Deckungskreis „ZT24310400“ (Mehrerträge im Rahmen der 

Schulbuchausleihe dürfen für Mehraufwendungen im Rahmen der Schulbuchausleihe 

verwendet werden) der Bewilligung eines überplanmäßigen Aufwands im Ergebnishaushalt 

in Höhe von 235.000 Euro sowie einer überplanmäßigen Auszahlung im Finanzhaushalt in 

Höhe von 240.600 Euro zu. 

 

3. Der Stadtrat stimmt im Haushalt 2016,  
 bei Teilhaushalt 08 (Schulen) im Produkt „2012“ (Allgemeine Schulverwaltung) der 

Bewilligung eines überplanmäßigen Aufwands im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.268.500 

Euro zu. 

 

4.  Der Stadtrat stimmt im Haushalt 2016,  
 bei Teilhaushalt 10 (Bauen, Wohnen und Verkehr) im Deckungskreis „A610000001“ 

(gegenseitige Deckungsfähigkeit der Zeilen 13 „Aufwendungen für Sach- und 

Dienstleistungen“ und 18 „sonstige laufende Aufwendungen“ innerhalb des Amtes 61/Amt 

für Stadtentwicklung und Bauordnung) der Bewilligung eines überplanmäßigen Aufwands im 

Ergebnishaushalt in Höhe von 258.200 Euro zu. 

 

5.  Der Stadtrat stimmt im Haushalt 2016,  
 bei Teilhaushalt 10 (Bauen, Wohnen und Verkehr) im Deckungskreis „T5411W0000“ 

(gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb der Produkte 5411 (Gemeindestraßen), 5421 

(Kreisstraßen), 5431 (Landesstraßen) und 5441 (Bundesstraßen) für Aufwendungen der 

Straßenunterhaltung) der Bewilligung einer überplanmäßigen Aufwendung im 

Ergebnishaushalt in Höhe von 1.102.500 Euro bzw. einer überplanmäßigen Auszahlung im 

Finanzhaushalt in Höhe von 399.200 Euro zu. 



 

6. Der Stadtrat stimmt im Haushalt 2016, 
 bei Teilhaushalt 11 (Zentrale Finanzdienstleistungen) im Deckungskreis „ZL61210000“ 

(Mehreinzahlungen aus Zinseinzahlungen bei Konto 6792, Zeile 21 (Einzahlungen aus der 

Vollverzinsung aus Gewerbesteuer, § 233a AO) fließen bei Konto  77921, Zeile 22 

(Auszahlungen aus der Vollverzinsung aus Gewerbesteuer, § 233a AO) zu) einer 

überplanmäßigen Auszahlung  in Höhe von 105.200 Euro von zu. 

 

7. Der Stadtrat stimmt im Haushalt 2016, 
 bei Teilhaushalt 11 (Zentrale Finanzdienstleistungen) im Produkt 6121 „Sonstige allgemeine 

Finanzwirtschaft“ einer überplanmäßigen Auszahlung in Zeile 2b „Zins- und sonstige 

Finanzauszahlungen“ im Finanzhaushalt in Höhe von 124.700 Euro zu. 

 

 

 

8. Der Stadtrat stimmt im Haushalt 2016, 
 bei Teilhaushalt 11 (Zentrale Finanzdienstleistungen) im Produkt 6129 „Haushaltsweite 

Sonderbuchungssachverhalte“ einem außerplanmäßigen Aufwand  in Zeile 18 „Sonstige 

laufende Aufwendungen“ in Höhe von 592.800 Euro von zu. 

 

 

9. Der Stadtrat stimmt im Haushalt 2016, 
 bei Teilhaushalt 11 (Zentrale Finanzdienstleistungen) im Produkt 6129 „Haushaltsweite 

Sonderbuchungssachverhalte“ einer außerplanmäßigen Auszahlung  in Zeile 1b „Summe der 

lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit“ in Höhe von 854.400 Euro von zu. 

 

 

10. Der Stadtrat stimmt im Haushalt 2016, 
 im Deckungskreis „haushaltsweite Abschreibungen (haushaltsweite gegenseitige 

Deckungsfähigkeit der bilanziellen Abschreibungen)“ einer überplanmäßigen Aufwendung im 

Ergebnishaushalt in Höhe von 165.000 Euro zu. 

 


